
Weitergehende Erläuterungen

Weitergehende Erläuterungen zu den Antragsrechten (§§ 122 Abs. 2, 
126 Abs. 1, 127 Abs. 1 Aktiengesetz) und Auskunftsrechten (§ 131 Ak-
tiengesetz) der Aktionäre können im Internet unter www.blue-cap.
de im Bereich „Investor Relations/Hauptversammlung“ eingesehen 
werden. 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 
zum Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das 
Grundkapital der Gesellschaft EUR 3.000.000,00 und ist eingeteilt in 
3.000.000 Stückaktien. Die Zahl der Aktien, die ein Stimmrecht ge-
währen, also die Gesamtzahl der Aktien abzüglich der zum Zeitpunkt 
der Einberufung von der Gesellschaft gehaltenen oder ihr gemäß § 71 
d AktG zuzurechnenden eigenen Aktien beträgt zu diesem Zeitpunkt 
2.975.000 Stückaktien.

München, im September 2011

Blue Cap AG
Der Vorstand
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